
 

Amt Barnim-Oderbruch  

Amt Barnim-Oderbruch 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G 

 

Der Amtsausschuss hat folgende Beschlüsse gefasst: 

 
konstituierenden, öffentlichen Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Barnim-

Oderbruch vom 16.07.2019: 

 

 

Beschluss Nr: AA/20190716/Ö10 

 

 Beschluss: 

 

Der Amtsausschuss des Amtes Barnim-Oderbruch wählt Herrn Michael Rubin, wohnhaft in 

16259 Oderaue zum Amtsausschussvorsitzenden des Amtes Barnim-Oderbruch. 

 

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:               12                    davon anwesend: 12 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:    11           Dagegen:    0         Enthaltung: 1 

 
 

 

Beschluss Nr: AA/20190716/Ö11 

 

 Beschluss: 

 

Der Amtsausschuss des Amtes Barnim-Oderbruch wählt Herrn Reiner Labitzke, wohnhaft in 

16269 Bliesdorf zum 1. Stellv. des Amtsausschussvorsitzenden 

und Herrn Werner Mielenz, wohnhaft in 15320 Neutrebbin zum 2. Stellv. des 

Amtsausschussvorsitzenden. 

 

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:             12                    davon anwesend: 12 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:  12            Dagegen:   0           Enthaltung: 0 

 
 

 

Beschluss Nr: AA/20190716/Ö12 

 

 Beschluss: 

 

Der Amtsausschuss des Amtes Barnim-Oderbruch beschließt die Weitergeltung der 

Geschäftsordnung des Amtsausschusses des Amtes Barnim-Oderbruch 24.06.2009 in der 



 

Fassung der 1. Änderung vom 17.04.2012. 

Die Geschäftsordnung ist untrennbarer Bestandteil dieses Beschlusses. 

 

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:                  12               davon anwesend: 12 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:     12           Dagegen:    0        Enthaltung: 0 

 
 

 

Beschluss Nr: AA/20190716/Ö13 

 

 Beschluss: 

1. Der Amtsausschuss des Amtes Barnim-Oderbruch nimmt den Schlussbericht des 

Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses zum  

31.12.2017 zur Kenntnis. 

 

2. Der Amtsausschuss des Amtes Barnim-Oderbruch beschließt gemäß  

§ 82 Abs. 4 BbgKVerf den geprüften und vom Hauptverwaltungsbeamten des  

Amtes Barnim-Oderbruch festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2017 des Amtes  

Barnim-Oderbruch mit seinen Anlagen. 

 

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Gesamtfehlbetrag in Höhe 

von  -88.714,05 € sowie in der Finanzrechnung einen Saldo aus Gesamteinzahlungen 

und Gesamtauszahlungen in Höhe von 68.874,85 € aus. Die Bilanzsumme hat sich 

gegenüber dem Vorjahr um 185.796,10 € auf 9.317.738,22 € vermindert. 

 

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:             12                      davon anwesend: 12 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:   12              Dagegen:     0             Enthaltung: 0 

 
 

 

Beschluss Nr: AA/20190716/Ö14 

 

 Beschluss: 

Der Amtssauschuss des Amtes Barnim-Oderbruch erteilt dem Amtsdirektor des 

Amtes Barnim-Oderbruch entsprechend der im Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes 

für den Haushalt des Amtes Barnim-Oderbruch ausgesprochenen Empfehlung für das 

Haushaltsjahr 2017 uneingeschränkte Entlastung. 

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:              12                   davon anwesend: 12 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür: 12             Dagegen:     0         Enthaltung: 0 



 

 
 

 

Beschluss Nr: AA/20190716/Ö17 

 

 Beschluss: 

 

Der Amtsausschuss Barnim-Oderbruch beschließt die Fortführung der Personalstelle 

„Klimaschutzmanager/in“ für 2 Jahre. Die Stelle ist wie gehabt interkommunal zu gleichen 

Teilen mit Bad Freienwalde und Wriezen zu bewirtschaften und soll im Amt Barnim-

Oderbruch angesiedelt sein. Weiterhin ist zu prüfen, ob eine Beteiligung des Amtes 

Falkenberg-Höhe an der Personalstelle möglich ist.  Es sind Fördermittel für das 

Anschlussvorhaben zu beantragen. Die Weiterführung der Stelle erfolgt nur, wenn die Mittel 

bewilligt werden. 

 

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:             12                    davon anwesend: 12 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:    12            Dagegen:   0         Enthaltung: 0 
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